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Leistungsbeschreibung Postpaid Mobilfunk. 
 
1 Mobilfunk-Anschluss 

Die Telekom Deutschland GmbH (im Folgenden 
TDG genannt) überlässt dem Kunden im Rahmen 
der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten einen Mobilfunk-Anschluss für In-
ternet-, Telefonieleistungen, soweit diese im jewei-
ligen Vertrag enthalten sind. 
 Für die Nutzung des Mobilfunk-Anschlusses sind 
geeignete Endgeräte erforderlich. Die Überlassung 
dieser Endgeräte ist nicht Gegenstand dieses Ver-
trages. 
Der Signalisierungskanal dient in erster Linie der 
Übermittlung von Informationen zur Steuerung des 
Verbindungsaufbaus, des Verbindungsabbaus und 
der technischen Einrichtungen in den Netzknoten 
des Mobilfunknetzes der TDG. Eine Übermittlung 
von Nutzdaten über den Signalisierungskanal (z. B. 
durch eine Verlängerung der Zielrufnummer) ist 
nur im Rahmen einer durch die TDG speziell hierfür 
angebotenen Netzdienstleistung zulässig. 
Kann der Kunde über den beschriebenen Leis-
tungsumfang hinaus kostenlos Leistungen nutzen, 
so besteht darauf kein Anspruch und bei einer 
möglichen Leistungseinstellung durch die TDG für 
den Kunden weder ein Anspruch auf Minderung, Er-
stattung oder Schadensersatz noch ein Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund.  

 Die TDG erbringt folgende Leistungen: 
 
2 SIM-Karte / eSIM 

 Die TDG überlässt dem Kunden je nach Vereinba-
rung eine SIM-Karte oder ein eSIM-Profil. Die vo-
raussichtliche Dauer bis zur Freischaltung der 
überlassenen SIM-Karte oder des eSIM-Profils 
(Leistungsbereitstellung) beträgt bis zu 24 Stun-
den. Die SIM-Karte bzw. das eSIM-Profil wird dem 
Kunden ausschließlich zum Zwecke der Sprach-
übermittlung und Datenübertragung, zur Nutzung 
ausschließlich für Verbindungen über die Vermitt-
lungs- und Übertragungssysteme der von der TDG 
angebotenen Mobilfunknetze und zur Nutzung 
ausschließlich im Zusammenhang mit Mobilfunk-
Endgeräten in dem vertraglich vereinbarten Rah-
men überlassen. 
 Alle Rechte einschließlich der Einräumung von Nut-
zungsrechten für durch die TDG auf der SIM-Karte 
installierte Software liegen bei der TDG. Die TDG ist 
auf Grund technischer Änderungen zum Aus-
tausch der SIM-Karte gegen eine Ersatzkarte be-
rechtigt. 

 
3  Internet-Zugang 

 Sofern im jeweiligen Tarif ein Internet-Zugang ent-
halten ist, wird dieser mit den Übertragungsge-
schwindigkeiten im Download und im Upload über-
lassen, die in der Preisliste für diesen Tarif oder der 
Zubuchoption aufgeführt ist. Die Angaben gelten 
für die Nutzung außerhalb von Gebäuden. 

 
4 Telefonieleistungen 

 Sofern im jeweiligen Tarif Telefonieleistungen ent-
halten sind, bietet die TDG außer für Ländergruppe 
3* folgende Leistungen an: 

4.1 Telefonverbindungen 
 Der Kunde kann im Inland Mobilfunk-Verbindungen 
entgegennehmen oder zu anderen Anschlüssen 
herstellen, sofern er in das Mobilfunknetz der TDG 
eingebucht ist; Mobilfunk-Verbindungen zu An-
schlüssen ins EU Ausland sind nicht möglich. Die 
Herstellung von Telefonverbindungen außerhalb 
der EU ist nur nach Optionsbuchung möglich. 

4.2 Text in Echtzeit (Real-Time Text (RTT)) 
Text in Echtzeit (Real-Time Text) wird zusätzlich 
zur Sprachkommunikation im Rahmen einer 

Sprachverbindung seit dem 28.06.2025 bereitge-
stellt. Bei dieser Funktion wird der Text unmittelbar 
in Echtzeit übertragen. Text in Echtzeit (Real Time 
Text) ist nicht möglich bei Verbindungen zur Zu-
buchoption Mobilbox und Konferenzen. Vorausset-
zung zur Nutzung ist die Verfügbarkeit der Netz-
technologie 4G (LTE) oder 5G. Weitere Vorausset-
zung sind ein geeignetes Mobilfunkendgerät und 
das Text in Echtzeit (Real-Time Text) von den ge-
nutzten Endgeräten/Apps und anderen Telekom-
munikationsnetzen unterstützt wird.  

4.3 Notruf 
 Mit betriebsbereiter SIM-Karte bzw. betriebsberei-
tem eSIM-Profil und Verfügbarkeit des öffentlichen 
Mobilfunknetzes sind – mit Ausnahme der in Satz 
3 genannten Fälle - die Notrufnummern 110 und 
112 erreichbar, sofern dafür ein für Sprachtelefonie 
geeignetes und betriebsbereites Mobilfunkendge-
rät genutzt wird. Die Notrufabfragestelle erhält zu 
Beginn des Anrufs Angaben zur Funkzelle, aus der 
der Anrufer seinen Notruf abgesetzt hat. Verbin-
dungen zu den Notfallrufnummern 110 und 112 
sind derzeit über die Funktion Text in Echtzeit 
(Real-Time Text) nicht möglich, und nicht, wenn für 
die Sprachtelefonie im Mobilfunknetz ausschließ-
lich LTE-M verfügbar ist oder wenn für die Sprach-
verbindung die Microsoft Teams App genutzt wird. 

4.4 Rufnummer 
 Die TDG teilt dem Kunden für den Mobilfunk-An-
schluss eine Rufnummer im Mobilfunknetz der 
TDG zu. Abweichend hiervon kann die TDG mit 
dem Kunden eine Rufnummern vereinbaren, die 
ihm von einem anderen Anbieter zugeteilt wurde 
und in das Netz der TDG übertragbar ist (Rufnum-
mernimport). 

4.5 Rufumleitung 
 Das Mobilfunknetz der TDG leitet die für den TDG 

Mobilfunk-Anschluss bestimmten ankommenden 
Anrufe bei aktivierter Rufumleitung in die Mobilbox 
(sofern eingerichtet) oder zu einem vom Kunden 
gewünschten Mobilfunk- oder Festnetz-Anschluss 
im Inland weiter. 

4.6 Servicerufnummern, SMS-Servicedienste und Zu-
gangsservice 
Sämtliche Drittanbieter-, Mehrwertdienste, mobiles 
Bezahlen, kostenpflichtige Service- und 
 Sondernummern und alle Rufnummern, auf die 
eine Weiterleitung durch einen externen Dienstleis-
ter erfolgt (z.B. Callthrough-Dienste), sowie der 
Versand von MMS oder SMS zu kostenpflichtigen 
Diensten sind permanent gesperrt und können 
nicht entsperrt werden. 

4.7 SMS 
4.7.1 SMS (ShortMessageService) ermöglicht es dem  

 Kunden, mit SMS-fähigen Mobilfunk-Endgeräten 
Kurznachrichten von bis zu 160 Zeichen (SMS) zu 
empfangen und zu versenden. Voraussetzung für 
den Empfang einer Nachricht auf dem Mobilfunk-
Endgerät ist freier Speicherplatz. Das SMS Service-
Center der TDG versucht 48 Stunden lang, die SMS 
dem Empfänger zuzustellen, danach wird der Vor-
gang abgebrochen und die SMS im SMS Service-
Center der TDG gelöscht. Der Versand einer SMS 
wird unabhängig vom erfolgreichen Empfang be-
rechnet. 

4.7.2 Die Telekom kann zum Schutz der Kunden SMS  
 (Short Message Service) mit missbräuchlichen In-
halten (z.B. SPAM-SMS, SCAM(Betrugs)-SMS) mit 
einem Warnhinweis versehen und SMS ohne Zu-
stellversuch an die Kunden löschen, wenn der be-
gründete Verdacht besteht, dass die Zustellung 
von SMS zu einer Gefahr für die Integrität der Netze 
oder Telekommunikationsanlagen oder für Rechts-
güter der Telekom oder der betroffenen Kunden 
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oder anderer Endnutzer führt. Eine Gefahr liegt z.B. 
bei SMS vor, in denen Links auf Schadsoftware 
oder manipulierte Webseiten enthalten sind. Die 
Schutzmaßnahmen der Telekom können nicht ge-
währleisten, dass die Kunden keine derartigen SMS 
erhalten, sondern nur das Risiko verringern. 
 

5 Verfügbarkeit und Einschränkungen der Leistun-
gen 

5.1 Verfügbarkeit 
Den Mobilfunkleistungen der TDG liegt eine 
Diensteverfügbarkeit von 97,0 % im Jahresdurch-
schnitt zu Grunde. 

5.2 Mindestniveau der Dienstequalität  
 Die TDG bietet für die Mobilfunkleistiungen kein 
Mindestniveau der Dienstequalität an. 

5.3 Einschränkung der Mobilfunkleistungen 
Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den 
Empfangs- und Sendebereich der in Deutschland 
betriebenen Mobilfunk-Stationen beschränkt. Ein-
schränkungen des räumlichen Bereiches werden 
von der TDG allenfalls vorübergehend und nur bei 
entsprechender technischer Notwendigkeit vorge-
nommen, z.B. bei Kapazitätsengpässen im Mobil-
funknetz, bei Störungen wegen technischer Ände-
rungen an den Anlagen (Verbesserung des Netzes, 
Änderungen der Standorte der Anlagen, Anbindung 
der Station an das öffentliche Leitungsnetz etc.), 
Betriebsstörungen (Probleme bei der Energiever-
sorgung, etc.) oder wegen sonstiger Maßnahmen 
zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung des Be-
triebes (z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen etc.). 
Störungen der Übertragungsqualität durch atmo-
sphärische oder ähnliche Bedingungen sind nicht 
auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechung und 
Beschränkung können sich ebenfalls auch aus 
Gründen höherer Gewalt ergeben. 

5.4 Übertragungsgeschwindigkeiten und Einflussgrö-
ßen auf die am Anschluss des Kunden erreichbare 
Übertragungsgeschwindigkeit 
Die jeweilige örtlich (geographisch) verfügbare 
Mobilfunk-Technologie ist unter www.tele-
kom.de/netzausbau einsehbar. Voraussetzung für 
die Datenübertragung mit der jeweiligen Technolo-
gie ist ein entsprechend geeignetes Endgerät.  
Bei der Datennutzung teilen sich die eingebuchten 
Nutzer die zur Verfügung stehende Bandbreite (so 
genanntes shared medium) in den Mobilfunkzel-
len. Die jeweils tatsächlich erreichbare Übertra-
gungsgeschwindigkeit während der Datennutzung 
ist u. a. abhängig von  
– der örtlichen Verfügbarkeit der jeweiligen Mobil-

funk-Technologie, 
– der Netzauslastung des Internet-Backbones,  
– der Belegung/Auslastung des Mobilfunknetzes 

durch die Anzahl der Nutzer in der jeweiligen 
Mobilfunkzelle,  

– der Entfernung zur Antenne und der Bewegung 
des Nutzers,  

– dem eingesetzten Endgerät (inkl. dessen Be-
triebssystem und sonstige eingesetzte Soft-
ware),  

– der Übertragungsgeschwindigkeit der ange-
wählten Server des jeweiligen Inhalteanbieters,  

– der Nutzung außerhalb oder innerhalb von Ge-
bäuden. Innerhalb von Gebäuden können die 
Netzverfügbarkeit und die Übertragungsge-
schwindigkeit eingeschränkt sein.  

Bei drohender vorübergehender und außergewöhn-
licher Netzüberlastung kann es vorkommen, dass 
Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf (z.B. Musik-
Streaming, Video-Streaming, Gaming, große E-
Mail-Anhänge) nur noch eingeschränkt zur Verfü-
gung stehen. Downloads können eine längere Zeit 
in Anspruch nehmen. 

5.5 Auswirkungen einer Bandbreitenbeschränkung 
auf Anwendungen und Dienste 
Wenn nach Verbrauch des im jeweiligen Vertrag 

vereinbarten Datenvolumens die Übertragungsge-
schwindigkeit auf 64 KBit/s im Download und 
16 KBit/s im Upload reduziert wird, ist der Internet-
Zugang nur noch eingeschränkt nutzbar. Dienste 
mit hohem Bandbreitenbedarf (z. B. Musik-
Streaming, Video-Streaming, Gaming, große E-
Mail-Anhänge, große Downloads) sind in diesem 
Fall nicht mehr nutzbar. 

5.6 Gegenseitige Beeinflussung von Diensten am An-
schluss des Kunden 
Grundsätzlich wird jede Art von Datenverkehr 
gleichberechtigt übertragen. Bei Auftreten von Ver-
kehrsspitzen im Datenverkehr werden Telefonie-
leistungen, die über Voice over LTE (VoLTE) er-
bracht werden, über den Anschluss des Kunden be-
vorzugt übertragen um eine unterbrechungsfreie 
Übertragung zu gewährleisten.  
Bei der Nutzung von VoLTE-Telefonieleistungen re-
duziert sich die für Internetdienste zur Verfügung 
stehende Bandbreite je Gesprächsverbindung um 
ca. 100 KBit/s im Down- und Upload.  

5.7 Verkehrsmanagementmaßnahmen 
Die TDG nimmt Verkehrsmanagementmaßnahmen 
vor. Diese können sich auf die Qualität der Internet-
zugangsdienste, die Privatsphäre des Kunden und 
den Schutz von dessen personenbezogenen Daten 
auswirken. Weitere Informationen findest du im In-
ternet unter www.telekom.de/verkehrsmanage-
ment. 

5.8 Mobilfunknutzung im Ausland 
Voraussetzung für die Mobilfunknutzung im Aus-
land (Telefonie, SMS. MMS, Daten u. a.) ist, dass 
entsprechende Vereinbarungen zwischen den be-
teiligten Netzbetreibern bestehen. Mobilfunkleis-
tungen im Ausland sind nicht immer und nicht in 
allen Ländern oder Landesteilen oder nicht auf al-
len Schiffen und nicht in allen Flugzeugen verfüg-
bar. Ebenso kann es sein, dass nicht alle Leistun-
gen bzw. nur Teilleistungen verfügbar sind, z. B. 
keine Telefonie oder keine Datennutzung möglich 
ist. 
 

6 Online Rechung 
Die TDG übersendet dem Kunden standardmäßig 
keine Papierrechnung, sondern ermöglicht ihm, 
seine Rechnung und, sofern zusätzlich beauftragt, 
den Einzelverbindungsnachweis (EVN) online in 
der Bling App unter «Dokumente» abzurufen.  
Die Rechnungsdaten werden ohne zeitliche Be-
grenzung in dem Rechnersystem zum Abruf bereit-
gehalten. Endet das Vertragsverhältnis, werden die 
Daten zum Ende des Kalenderjahres gelöscht, das 
auf die Vertragsbeendigung folgt. 
 

7 Service 
Die TDG beseitigt unverzüglich Störungen ihrer 
technischen Einrichtungen im Rahmen der beste-
henden technischen und betrieblichen Möglichkei-
ten. Sie nimmt täglich von 0.00 bis 24.00 Uhr Stö-
rungsmeldungen unter den Service-Telefonnum-
mern (www.telekom.de/kontakt) entgegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telekom.de/netzausbau
http://www.telekom.de/netzausbau
http://www.telekom.de/verkehrsmanagement
http://www.telekom.de/verkehrsmanagement
http://www.telekom.de/kontakt
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Gesetzliche Pflichtinformation zu öffentlichen         
Warnungen über das Mobilfunknetz 
 
Auf Ihrem Mobilfunk-Gerät können Sie öffentliche War-
nungen über drohende oder sich ausbreitende größere 
Notfälle und Katastrophen (z. B. Unwetter, Über-
schwemmungen) erhalten, wenn Sie sich in einem be-
troffenen Gebiet aufhalten. Die Warnungen werden 
nicht durch die Telekom, sondern durch die zuständi-
gen Behörden ausgelöst. Möglich ist auch eine Aus-
sendung zu Test- und Übungszwecken.  
Dies ist entsprechend gekennzeichnet.  
 
Voraussetzung für den Erhalt dieser Benachrichtigun-
gen ist ein empfangsbereites Mobilfunk-Gerät, das öf-
fentliche Warnungen über Cell Broadcast mit folgen-
den Einstellungen unterstützt:  
 
- Android ab Version 11: Einstellungsmöglichkeiten fin-
den Sie in den erweiterten Einstellungen der Nachrich-
ten/Messaging-App oder auch über die Geräteeinstel-
lungen unter Benachrichtigungen. Dort können Sie 
festlegen, ob Sie die Warn- und Testmeldungen auf Ihr 
Gerät erhalten möchten.  
 
- iOS (Apple) ab Version 15.6.1 (außer 16.0.x): Wählen 
Sie in den Geräteeinstellungen „Mitteilungen“ aus und 
scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms. Unter 
„Cell Broadcast Alerts“ oder „Cell Broadcast Warnun-
gen“ können Sie festlegen, ob Sie die Warn- und Test-
meldungen auf Ihr Gerät erhalten möchten.  
 
- Ausnahmen sind Meldungen der höchsten Warnstufe 
- diese erhalten Sie immer.  
 
Hinweis: Je nach Mobilfunk-Gerät können das Menü 
und die dortigen Bezeichnungen leicht abweichen. Bei 
anderen Betriebssystemen und älteren Versionen 
schauen Sie bitte in die gerätespezifischen Einstellun-
gen oder wenden Sie sich an den Hersteller. Unter Um-
ständen muss der Dienst manuell durch den Nutzer 
aktiviert werden. Weitere Informationen zum Thema 
Cell Broadcast und den dafür notwendigen Einstellun-
gen finden Sie unter www.telekom.de/warnsignal 


